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RS OGH 1994/11/24 6Ob31/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1994

Norm

GenG §5

Rechtssatz

Die Statutenbestimmung einer Kreditgenossenschaft, daß die Bestellung eines Geschäftsleiters von der Zustimmung

eines außenstehenden Dritten - und sei es auch des Revisionsverbandes und Zentralinstitutes - abhängig sein soll, ist

unwirksam.
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